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A. Anpassung an die wasserbezogenen Auswirkungen des Klimawandels als ver-
pflichtende Aufgabe nach dem neuen Bundes-Klimaanpassungsgesetz (KAnG)
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C. Mögliche Handlungsoptionen aufgrund des unionsrechtlichen 
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D. Fazit
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A. Anpassung an die wasserbezogenen Auswirkungen des Klimawandels als ver-

pflichtende Aufgabe nach dem neuen Bundes-Klimaanpassungsgesetz (KAnG)

Bundes-Klimanpassungsgesetz (KAnG) vom 20.12.2023

 in Krafttreten: 01.07.2024

 Zuvor: Klimaanpassungsgesetz Nordrhein-Westfalen

 Ziel (§ 1): Vermeidung bzw. weitestgehende Minderung der negativen Auswirkungen des 
Klimawandels zum Schutz von Mensch, Gesellschaft, Wirtschaft, Infrastruktur, Natur und 
Ökosystemen

 verbindlicher, allgemeiner Rahmen für die Klimaanpassung
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I. Klimaanpassungsstrategien und –konzepte

Verpflichtung von Bund und Ländern zur Erstellung vorsorgender Klimaanpassungs-
strategien, § 3, 10 KAnG
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§ 3 Abs. 3 KAnG
Die vorsorgende Klimaanpassungsstrategie
1. enthält hinreichend ambitionierte, messbare Ziele, die jeweils innerhalb eines bestimmten in der Strategie
festzulegenden zeitlichen Rahmens erreicht werden sollen und einem Cluster zugeordnet sind; diese Ziele
konkretisieren das übergeordnete Ziel nach § 1,
2. definiert für jedes Ziel einen oder mehrere Indikatoren, mit denen gemessen wird, inwieweit das Ziel erreicht

worden ist,
3. benennt geeignete Maßnahmen des Bundes, die jeweils zur Erreichung eines oder mehrerer Ziele beitragen,
[…].
Im Rahmen der Benennung von Maßnahmen nach Satz 1 Nummer 3 und der Empfehlung von Maßnahmen nach
Satz 1 Nummer 4 sollen im Fall des Vorliegens mehrerer gleich geeigneter Maßnahmen nachhaltige

Anpassungsmaßnahmen Vorrang haben, insbesondere solche, die ausgeprägte Synergien zu den Bereichen
des natürlichen Klimaschutzes, des Schutzes der biologischen Vielfalt, des resilienten Wasserhaushalts, der
blau-grünen Infrastruktur oder der nachhaltigen Stadt- und Siedlungsentwicklung aufweisen.



Künftige Verpflichtung von Landkreisen und Gemeinden zur Aufstellung von 
Klimaanpassungskonzepten, § 12 KAnG
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§ 12 Abs. 2 KAnG

Ziel von Klimaanpassungskonzepten ist die Entwicklung eines planmäßigen Vorgehens zur
Klimaanpassung der jeweiligen Gebietskörperschaft unter Berücksichtigung bestehender
Klimaanpassungsprozesse und Klimaanpassungsaktivitäten, das in einen auf die örtlichen
Gegebenheiten bezogenen Maßnahmenkatalog zur Umsetzung des Klimaanpassungskonzepts
mündet. Der Maßnahmenkatalog sollte möglichst auch Maßnahmen enthalten, mit denen

Vorsorge insbesondere in extremen Hitzelagen, bei extremer Dürre und bei Starkregen

getroffen werden kann, sowie solche Maßnahmen, die die Eigenvorsorge der Bürgerinnen und
Bürger erhöhen.



II. Berücksichtigungsgebot

Anwendbarkeit auch im Rahmen Abwägungs- und Ermessensspielräumen im Wasserrecht, 
insbesondere keine Verdrängung durch § 6 I 1 Nr. 5 WHG
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B. Innovationsoffene Gesetzgebung zum Umgang mit wasserbezogenen 

Klimaauswirkungen am Beispiel des Gentechnikrechts

 Zunehmende Trockenheit und Wasserknappheit als Problem für die Landwirtschaft

Potentiale moderner Gentechnik zur Herstellung klimaangepasster Pflanzen, z.B. durch 
Erhöhung der Trockenheitsresistenz

Rechtsgrundlagen des Gentechnikrechts:

 Europäische Freisetzungs-RL 2001/18/EG

 Europäische Lebensmittel- und Gentechnikrecht (EG) Nr. 1829/2003

GenTG

13.03.2024 Präsentationstitel/Autor/Veranstaltung 9



Unterscheide:

„Klassische“ Gentechnik: „klassische“ (ungerichtete) „moderne“ (gezielte) Mutagenese
(Transgenese) (Zufalls-)Mutagenese (Genome Editing)
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Anwendungsbereich 
des (Europ.) 
Gentechniksrechts (+)

EuGH (zuletzt Rs. C-688/21): 
Anwendungsbereich des 
(Europ.) Gentechniksrechts (-)

EuGH (Rs. C-528/16): 
Anwendungsbereich des 
(Europ.) Gentechniksrechts (+)

Quelle: https://www.dlg.org/de/landwirtschaft/themen/pflanzenbau/pflanzenzuechtung-sortenwesen-saatgut/dlg-merkblatt-468



Lösungsansatz: 

 Kommissionsvorschlag über mit bestimmten neuen genomischen Techniken (NGT) gewonnene 
Pflanzen und die aus ihnen gewonnenen Lebens- und FuRermiRel, CO M(2023) 411 final → 
Erfassung u.a. der gezielten Mutagenese
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NGT-Pflanzen der Kategorie 1
(VSS: Gleichwertigkeit mit Pflanzen, die auf 

natürlichem oder durch klassische Mutagenese 
verändert wurden)

NGT-Pflanzen der Kategorie 2

(alle Pflanzen, die mit NGT verändert wurden, aber 

keine Gleichwertigkeit aufweisen)

Keine Anwendbarkeit des 
(Europ.) Gentechnikrechts; 

Statuserklärung erforderlich

Grds. Anwendbarkeit des (Europ.) 
Gentechnikrechts, aber: gewisse 

Verfahrensanpassungen



Anreizinstrumente:

Verfahrensverkürzungen

 Finanzielle Erleichterungen kleinerer
und mittlerer Unternehmen

Besondere Beratungsmöglichkeiten von 
Unternehmen durch die EFSA
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C. Mögliche Handlungsoptionen aufgrund des unionsrechtlichen Solidaritäts-

grundsatzes bei Wasserversorgungsnotlagen

 Iberische Halbinsel: Langanhaltende Dürreperioden, die zu Wasserversorgungsnotlagen, 
etwa im Bereich der Trinkwasserversorgung führen

 Energierecht: Grundsatz der Energiesolidarität zwischen den Mitgliedstaaten (Art. 194 
Abs. 1 AEUV) → KonkreVsierung durch Solidaritätsmechanismus in der 
Gassicherungsverordnung

 Übertragbarkeit von Solidaritätsgedanken und –verpflichtungen auf Fragen der 
Wasserversorgungssicherheit?

 Solidarität als „Leitprinzip der europäischen Integration“ (Kreuter-Kirchhof), aber: keine 
Ableitung konkreter Unterstützungshandlungen der MS möglich
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 Umweltkompetenzen als Grundlage zur Einführung eines Solidaritätsmechanismus 
fraglich

 Jedenfalls beträfe dies Maßnahmen, die „die mengenmäßige Bewirtschaftung der 
Wasserressourcen berühren oder die Verfügbarkeit dieser Ressourcen mittelbar oder 
unmittelbar betreffen“

Einstimmigkeitserfordernis im Rat (Art. 192 Abs. 2 lit. c AEUV)



D. Fazit

Der Sektor „Wasser“ stellt im Kontext der Klimaanpassung einen wichtigen 
Querschnittsbereich dar. Vor diesem Hintergrund zeigen die genannten Beispiele, 
dass die Rechtsfragen, die sich im Umgang mit den wasserbedingten Folgen des 

Klimawandels stellen und zu adressieren sind, weit über das Wasserrecht im 
engeren Sinne hinausgehen.
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